Anlage 3 zum Vertrag über die nationale Umsetzung des Handlungsrahmens

Meldung statistischer Daten der Kreditinstitute an die Deutsche Bundesbank
I Stammdaten

Stammdaten sind unverzüglich nach Abschluss des Vertrages per E-Mail zu melden an:
Cashrecycling-Statistik@bundesbank.de 

Alle anschließenden, die Stammdaten betreffenden Änderungen sind der Bundesbank innerhalb von drei Monaten zu melden.

Darüber hinaus sind die Stammdaten jährlich per Stichtag 30.06. des Jahres bis spätestens Ende Juli zu melden.

I.1 Angaben zum Kreditinstitut
	Name des Kreditinstituts
	     

	Geschäftssitz (Hauptsitz)
	     

	Anschrift
	Straße; Hausnummer
	     

	
	PLZ
	     

	
	Ort
	     

	Ansprechpartner
	Name
	     

	
	Vorname
	     

	
	Telefon-Nr.
	     

	
	Telefax-Nr.
	     

	
	E‑Mail-Adresse
	     

	BMS-Kundennummer
	(wird von der Bundesbank ergänzt)


I.2 Beschäftigten- und kundenbediente (CRM, CIM) Systeme und ggf. AKT

Anmerkung: Wenn Sie in letzten Zeile in der Tabelle in der Spalte "Anzahl der eingesetzten Systeme ..." die Tabulatortaste betätigen wird die Tabelle um eine weitere Eingabezeile ergänzt. Die Überschriftszeile wird automatisch auf die Folgeseiten übernommen.

	Art der Meldung

Inbetriebnahme (I),

Außerbetriebnahme (A)
	Datum

gültig ab
	Bedienart

beschäftigtenbedient (b),

kundenbedient (k),

AKT (a)
	Hersteller
	Eingesetzter Systemtyp

(Hardware-/Software-Versionen) gemäß Ausweis auf der EZB-Internetseite
	Anschrift der Aufstellungsorte

(Filiale/ Cash Center) der eingesetzten Systeme
	Betriebszeiten

der Filiale/Cash Center für beschäftigten-bediente Systeme
	Anzahl

der eingesetzten Systeme pro Filiale /Cash Center

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


I.3 Werden mit den unter I.2 genannten Systemen bearbeitete Euro-Banknoten über GAA wieder in den Bargeldkreislauf zurückgeführt?

	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	Wenn ja: Zahl aller in Betrieb befindlichen GAA
	     

	Über GAA ausgezahlte Stückelungen (bitte die entsprechenden Stückelungen auswählen)
	€ 5
	€ 10
	€ 20
	€ 50
	€ 100
	€ 200
	€ 500

	
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



I.4 Werden mit den unter I.2 genannten Systemen bearbeitete Euro-Banknoten über CRM wieder in den Bargeldkreislauf zurückgeführt?

	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	Wenn ja: Zahl aller in Betrieb befindlichen CRM
	     


I.5 Werden mit den unter I.2 genannten CIM-Systemen Banknoten angenommen?

	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	Wenn ja: Zahl aller in Betrieb befindlichen CIM
	     


I.6 Werden ausschließlich bundesbankgeprüfte Banknoten über GAA wieder ausgezahlt?

	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein


I.7 Werden Banknoten von einem Dritten recycelt (gemäß Ziffer 2 (11) des Vertrages)?

	 FORMCHECKBOX 
 Ja
	 FORMCHECKBOX 
 Nein

	Wenn ja:
	Name des Dritten
	     

	
	Straße; Hausnummer
	     

	
	PLZ
	     

	
	Ort
	     

	Wer reicht die Meldungen ein?
	 FORMCHECKBOX 
 Kreditinstitut selbst
	 FORMCHECKBOX 
 Bargeldakteur (Recycelnder)


II Operationale Daten

Operationale Daten sind aggregiert auf Unternehmensebene per E-Mail zu melden an: Cashrecycling-Statistik@bundesbank.de, und zwar für das erste Halbjahr bis spätestens Ende August und für das zweite Halbjahr bis spätestens Ende Februar. 

	Berichtszeitraum:
	 FORMDROPDOWN 



II.1 Operationale Daten zu GAA

	Zahl aller GAA-Transaktionen
	     

	Betrag aller GAA-Transaktionen
	     


II.2 Operationale Daten zu CRM
	Zahl aller Transaktionen

(Ein- und Auszahlungen)
	     

	Betrag aller Transaktionen

(Ein- und Auszahlungen)
	     


II.3 Operationale Daten zu beschäftigtenbedienten Systemen
	
	Gesamtzahl der bearbeiteten Banknoten
	Anzahl der an Kunden wieder ausgegebenen Banknoten

(Hinweis: Bei der Bundesbank eingezahlte Banknoten sind hier nicht auszuweisen.)
	Gesamtzahl nicht umlauffähiger Banknoten

	5 €
	     
	     
	     

	10 €
	     
	     
	     

	20 €
	     
	     
	     

	50 €
	     
	     
	     

	100 €
	     
	     
	     

	200 €
	     
	     
	     

	500 €
	     
	     
	     


� siehe Begriffsbestimmungen Ziffer 1 (2)
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